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IV.

von dcr Einrichtung, die in dem
jähre 1760

wiocr die

Bettelcy
in der Stadt und Vogtey Jfcrten

gemacht worden.

Durch ^ie löbliche mitarbeitende Gesellschaft
zu Jferten eingesendet.
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Nachricht

Von der Einrichmng, die in dem jähre

176Q in der Stadt und Vogtey Jferten,

wider die Bettelei) gemacht worden.

N irgendwo sollte die anzahl der armen

v leute geringer seyn, als bey uns:

^ks? Und wenn je deren entsteh«, so hat

die weißheit der hohen Regierung des landes durch

verschiedene Verordnungen dergestalt für ihre

Unterhaltung Vorsehung gethan, daß die Bettele?

kaum dem nsmen nach bekannt feyn sollte.

Nichts destoweniger gewahret man selten an

einem orte so viele bettler, als bey uns. D«

vielfaltigen Verordnungen, die in anfehung

derselben seit bald einem jahrhunderte gemacht wor.

den, erweifen auch, daß diefe Unordnung nicht

nur alt, fondern auch fchwer zu heben ist.

Die Stadt Jferten ins befonders ist von den

bettlern vielleicht mehr als keine andre bennruhl«

get gewefen; es fey, daß entweders die allmofe»

dafelbst in reicherem maasse, oder mit weniger«

«nterfcheid ausgetheilt werden; oder daß d,e um«
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liegenden einwohner mehr neigung zu dieser l>
benöart hatten, als anderswo im lande. Gewiß
ist, daß man oft über die anzahl der bettler
erstaunen mußte.

Die policey, durch das ansehn des Hrn.
Amtmannes unterstüzt, hat schon verschiedene mittel
versucht, dieser beschwerde abzuhelfen.

Im jähr !7Z5 ließ der damahlige Hr. Amt-
'mann einen befehl an die 60 gemeinden diefes

amtes ausgehn, den armen beyzustehn; zu diesem
ende steuergelder aufzunehmen; ihnen das herum-
streichen zu verbieten, und provofen zu bestelle«/
um das herumstreichende qesinde auf umkösten der

gemeinden wieder in ihre Heimath zu führen:
Alles in befolgung verschiedener Hochoberkeitltcher
Verordnungen, die in diefem befehlfchreiben
angeführt stnd.

Eine fo wW ausgedachte vorfehung hatte aber

einen fchlechten erfolg. Man fah stch nicht lange
nachher mit einer eben fo grossen anzahl von Heitlern

belästigt. Die gemeinden, ihnen felbst
überlassen leisteten den armen wenig beystcmd: diefe

Hingegen überschritten die schranken die man
ihrem elende entgegen gesezt hatte. Nebst diesem

hinderte die schwierigkeit stch dieser unglüthaftigen
zu bemächtigen, und dieselben in ihr Heimath M
Mzuführen, wie nicht weniger der mangel einer

oberaufstcht, den erwünfchten erfolg dieser vera»-
staltung.

Die beschwerde, stch beständig durch eine mengt
bettler überlästigt zu schn, veranlaßte endlich im

jähre
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jähre i 7 4«. daß man einen versuch machte:
Ob man nicht durch eine sammlung freyer bey-
steuren in der stadt zu gunsten der armen auf dem
lande, und durch die austheilung derselben durch
die Herren Pfarrherren, Castlanen, und das Ehegericht

und durch beybehaltung der in dem vorge-
dachten befehlschreiben genommenen maßregeln,
dem übel fieuren könnte.

Diese beysieuer ward den mangelbarsten
und mit den meisten armen bcladenen

gemeinden zu zweyen malen des jahrs ausgetheilt.
Sie kam der allgemeinen entfchuldigung der bettler
zuvor; daß ste genöthiget seyen, heystand von
aussen zu suchen, weil ste in ihrem dorse keinen
fanden. Sie zog im ansang auch eine gute
Wirkung nach stch. Allein, da diese gelder unter
allzu viele gemeinden, und auf eine allzu grosse
anzahl köpfe, und meistens leute von übler auffüh-
rung mußte vertheilt werden; fo waren sie auch
bald erfchöpft; und die gleichen gründe, die den
verfall der ordnung vom jähre 7 Z 4 verursacht
hatten, machten auch den erfolg von diefer
Veranstaltung unwirksam.

Die stadt fah sich alfo durch die menge der
bettler auf das neue belästigt. Der stadtrath fand
«ch im jähre 1755 dadurch veranlasset, dem
«ainatigen Hr. Amtmanne die Vorstellung zu thun,W die Verordnung, die bettler auf Unkosten
ihrer gemeinden wieder nach Haus zu stnden, aufoas frifche belebt, und erlaubt werden möchte,
Aestlben vorher ein paar stunden lang in gefau-
oenfchast zn sezen. Man verspürte aber auch hie¬

von
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von nicht die geringste frucht. Diefe lente fezten

eben fo ruhig, als zuvor, ihre lebensart fort.

Im jähre 1756. vermeinte man ein gutes

mittel erdacht zu haben, wenn alle würklich
dürftigen leute aus dem amte durch ein
Unterscheidungszeichen auf dem ermel kennbar gemacht, und

denselben erlaubt würde, auf bestimmte tage und

stunden in der woche das allmofen in der stadt zu

suchen.

Dieses mittel, welches an andern orten von

gutem erfolge gewefen feyu foll, schien einige
Vorzüge zu haben; eS war aber dennoch von fchwie-

rigkeiten nicht frey. Dem fey aber wie es wolle:
Da U. Gn. Hrn., denen hierüber ehrervietyige
Vorstellungen gemacht wurden, keinen entfcheid vo»

sich gaben; so fchloß man daraus, dieser vorfchlag
sey Hochdenselben mißfällig, und man ließ ihn

fahren.

Der fchlechte erfolg diefer verschiedenen versuche

gab einer neuen schwierigkeit den urfprung. Die

Armen, die es nunmehr gewohnt waren stch über

alle verbotte hincmszufezen, wurden nur desto u»-

verfchämter. Die anzahl der bettler vermehrte

sich, und die Bettele? ward in der that zu einer

begangenschaft. Sie rechneten bereits aus, was

das betteln abwerfen könne. Junge und alte/
arme und vermögliche, kranke und gefunde / a»-

wohner und fremde ergaben sich derfelben unge-

scheut. Das übel nahm von tag zu tag zu, u»v

war mit allen den böfen folgen und kennzeiche»

der muthwilligen bettele«, begleitet; als mit der

faule»'
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fauîenzerey, der neigung zum fressen und fauffen,
der unabhänglichkeit, dem stolze und der ausge-
lassenheit; die bürgerfchaft zu Jfcrten war zweymal

in der Woche durch eine menge diefes gelindes

beunruhigt und geplagt, und die umliegende
landfchaft hatte unterdessen ill gewissen jahrszeiten
an arbeitern mangel. Die fchulen blieben öde;
so daß diefes alles in die lange nichts anders als
den verfall des landbaus nach sich ziehen, und
dem Staate Unterthanen von der fchlechtesten art
verschaffen mußte.

Jn dieser aussicht befand sich die fache im jährr 7 5 9. Der auf das höchste angestiegene
mißbrauch fezte den stadtrath in die Nothwendigkeit,
von neuem über eine fo wichtige fache nachzudenken.

Nachdem man etwas naher untelfucht, aus
welchen Ursachen die bisdahin genommenen
masregeln fehlgefchlagcn, um stch hinkünftig darnach zu
richten, und nachdem man sich bey dem Hrn. Amt-
mann,derdtefeunordnung fehr zu herzen genommen,
hierüber berathen hatte ; fchloß der stadtrath end-
'ich den 26. jenner 17 6c>. dem hienach stehenden
Substriptionsplane den lauf zu geben aus
welchem man sich einen abgekürzten begrif vou dem
vvrgefezten endzweke machen kan.

Subscriptions, plan.

Nachdem mit bedauren gewahret worden
" daß eine menge Bettler von allerley alter, un.
« geacht aller zu steuer dieser Unordnung vorgekehr-"tei, anstalten, dicse gegend anfüllen; und manI „ mit
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„ mit noch grösser« bedauren sehen muß / daß das

übel von tag zu tag zunimmt ; so hat der Stadt-

„ rath, in beherzigung der von daher zu befürch-

„ tenden Übeln folgen, mit aller der in einer so

„ wichtigen sache erforderlichen ausmerksamkeit be-

„ fchlossen / mit der genehmhaltung ihres hoch-

„ oberkeitlichen Herrn Aintmanns/ einen ausfchuß

„ nach feiner auswahl zu verordnen / um durch

„ denfelben Unterschriften zu freywilligeu und jähr-

„ lichen beysteuren zu fammeln; damit denen wirk-

lichen armen der umliegenden gegend handrei-

„ chung gethan / und die stadt von der ungestu-

migkeit diefer menge bettler befreyt werden kön-

"
ne. Diefem ausfchuß ist auch zugleich aufgetrcl-

gen worden / die mittel ausfündig zu machen /
wie die arme und zerstreute jugend / ohne uu-

^terfchied/ ob ste burger / einwohner oder fremde

„ feyen / befchäftigt und unterwiesen werden könn-

,', te; um/wo möglich/ unter göttlichem gedeyen/

„ das übel in seiner Wurzel abzuschneiden. So

„ bald diese beyschüsse bekannt seyn werden, und

„ man verhoffen kann daß sie zu erlangung des

„ vorgesezten heilsamen endzwekes zureichen, so

„ follen diefelben der freyen verfugung der vey-

„ Messenden antheilhaber unterworffen feyn. Die-

„ fe follen fodenn in einer allgemeinen verfamm-

„ lung den gebrauch dieser gelder bestimmen; und

„ dieselben der Verwaltung eines ausschusses von

„ zwölf unterfchriebenen Mitgliedern / famt denett

„ beydenHcrren Pfarrherren diefer stadt/und zweyen

„ Mitgliedern des Raths übergeben werden. Die-

femnach verpflichten stch die unterfchriebenen,

„ glle jähre, so lang es in ihrem belieben stehe«

„ wird,
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« Wird, die am ende ihrer Unterschrift vermeldte«summvon dem bevorstehenden nwnat may an,« bis auf martini zu bezahlen: Und dadurch eine
» freywillige Armenpflegung zu errichten, welche
« nach der obengcdachten absicht, der Verordnung«und dem gutsinden der unterschriebenen unter.
« worsen seyn soll.

GOtt beglüke diese Unternehmung zc.

Nachdem dieser plan unserm 8. l'. ruhmwürdig,sten Hrn. Amtmann, Hrn. Vcktor von (Singing/^errn zu Moiry/ vorgelegt wvrden, gab die.ser nicht nur seinen ganzlichen beyfall dazu; son-,dern er ermunterte auch dle patriotischen anstistermescsi Vorschlages denselben zu bewerkstellign, undbezeugte das größte verlangen den gründ einerUnternehmung, die so glükliche folgen haben könn«le / wahrend der zeit feiner amtsverwaltung gelegtzu fehen. Diefer plan ward durch oberamtlichenbefehl von derkanzel kund gemacht, und mit dahineingerichteten predigten begleitet : den folgenden tagmachte man den anfang, die beyfchüsse von HausZu haus einzusammeln. Der betrag derfelben er-weO fowohl die in diefer stadt herrfchcnde mild-lyatlgkeit/ als die grösse des mißbrauches,welchem man abzuhelfen hoffte.
Der Stadtrath, der von dem betrage benach-

n-n !^ fügte feinen eigenen beyfchuß de.n n bindern zulaqen bey ; Er nennte zwey Raths-
b nw^ stadt wegen, der Direktionvcywohnen sollten und überließ die übrigm ver-«Wallungen der allgemeinen Versammlung derI 2 untcr-
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unterschriebenen nach inhalt des Subscriptions-

planes.

Diese Versammlung ward auf den iz. merz fest-

qefezt. Die eröfnung derfelben gefchah durch ein

vortrefliches und eifervolles gebet/ und eine auf die

umstände eingerichtete anrede. Man schritt zur

wähl der Vorsteher / und ersuchte dieselben eincn

aufsaz der einrichtung zu machen, die dieser

gutthätigen Unternehmung zur Vorschrift dienen

follte.

Jn diefem gestchtspunkte verfertigte diese neue

Direktion oder Allmolenkammer einen entwuN

der grundregeln ihrer stifftung, in absteht auf den

gegenständ fowohl als den umfang ihrer bestim-

mung. Man sezte den rang der Direktoren, ihre

pflichten, ihren gemalt, die zeit der allgemeine»

verfammlungen, auf den donnerstag einer jeden

Woche und die weife die Direktion wieder zn

ergänzen, fest. Man ernennte auch die Vorsteher

diefer Direktion, den Präsidenten, den Sekelmeister/

den Sekretär und den Weibel; denen allen nicht d<e

geringste beföldung zukommen foll; ausser einer

sehr geringen für den Weibel.

Diefer entwurf bestimmte ferner die rechte, die

den unterfchriebenen überhaupt zukommen folle»,

nemlich stch alle jähre einmal im brachmonate z»

versammeln, um die verledigten stellen der Direktion

wieder zu ergänzen, und die rechnung abzunehmen.

Nicht weniger sollte bey diesen Versammlungen

vorgelegt werden ein verzeichniß der

armen, denen man entweder beystand geleistet, over



Bettel - policey «. ,zz

«rbeit verschaff hat; eine berechnung der empfan-
genen rohen Waaren / der Verarbeitung / und der
absezung derselben:c. Ein jeder untcrfchriebner
sollte auch befügt seyn, den Versammlungen der
Direktion beyzuwohnen, ohne jedoch feine mei-
nung zugeben.

Hierauf wurden der Direktion allgemeine regeln
vvrgefchrieben, wie den wirklichen armen des

amtes, die der stadt am meisten zurbefchwerde
gereichen beystand geleistet, arbeit verfchaft, und
anweifung gegeben werden sollte : Man empsihlt
jum voraus und vorzüglich i) die arbeit des
ftldbaues. 2) Den armen nur dennzumal arbeit zu
verschaffen, wenn man ihrer zur feldarbeit nicht
nöthig hat, oder ste fönst keine befchäftigung
stnden können, z) Diejenigen die das allmofen
geniessen anzuhalten, den gottesdienst fleißig zu
besuchen und ihre kinder in die schulen zu senden.
4) Fleißige Vorsorge zu tragen daß die bettler,
denen hochoberk. Ordnungen gemäs, wieder nach
Hause geführt werden : 5) Alle jähre richtige
Verzeichnisse der ausgelegten allmofen zu verfertigen,
damit diefelben nach dem wirklichen bedürftnisse
einer jeden Haushaltung eingerichtet werden können:
Endlich und 6) werdcn einige regeln festgefezt,
ansehend den zu verarbeitenden stoff, die zeit und
weife der bezahlung dcr beyfchüsse, und die ein-
ladniig der benachbarten herrfchaftsherren,
gemeinden und der besondern bemittelten Personen
auf den dörfern, denen ein beystand geleistet wird,
um durch gcucigteu bcyfchuß zu beglüktem erfolg
dieser Heilfamen Unternehmung das ihrige um fo

I Z viel
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viel mehr beyzutragen als dieselbe zu besonder,«
nuzen der landleute gereichet.

Die Direktion bestimmte hierauf 15 dörfer der
Nachbarschaft und des amtes, aus denen die meisten
bettler der stadt zuzulaufen pflegten : man fertigte

ihnen befehle zu, richtige Verzeichnisse ihrer
armen einzugeben. Diefe Verzeichnisse feilten in der
öffentlichen verfammlung der gemeinden unter
äugen der Hrn. Pfarrherren gemacht, und von
denselben unterschrieben werden: ste sollten den na-
men, das alter, geschlecht, die leibsbeschaffen-
heit, das vermögen, die gemüthsgaben, und die
auswege und mittel anzeigen, wie denselben
aufzuhelfen ware: und endlich follten ste die einkünf-
te der gemeinden, und des armenguts derfelbe»
eröfnen.

Man gewahrte bey der unterfuchung diefer
Verzeichnisse alfobald, daß diefelben nicht gleichhaltig/
und unrichtig waren und daß es gut feyn dörfte/
sie von neuem zu unterfuchen. Zn diefem ende

ersuchte man die Hrn. Pfarrherren einen nach
dem andern, samt zweenen vorgesezten der
gemeinde, den Versammlungen der Direktion
beyzuwohnen, um die nöthigen erlauterungen zu
ertheilen. Diese Unterredungen hatten einen grossen

nuzen; nicht nur in ansehung des hauptzwekes/
der Verbesserung dieser Verzeichnisse die mit
aller aufmerksamkeit untersucht wurden; fonder»
sie veranlaßten auch einen befondern briefwechse'
und eine Verbindung zwifchen der Direktion /

und
den Hrn. Pfarrherren und vorgefezten der gemeinden

aufdem lande. Man machte sich auch diese»

anlast
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anlast zu nuze, die beyschüsse der Herrschafts - Herren

und der bemittelten landleute zu bewirken,
die auch auf dieses hin alsobald reichlich erfolgten;

uud die Herren Pfarrherren begünstigten
diefelben ungemein durch ihre erinnerungeu, durch
ihren eifer und durch ihr beyfpiel.

Nach diefer Vorarbeit schritt man zu der bestini
muttg der allmosen selbst, die nach dem bedürftnisse
eines jeden armen anf eiu jähr gerechnet wurden.
Bey diefer eintheilung ward in acht genommen:
i) diefelben nach ganzen Haushaltungen einzurichten,

und diefe mit allen nöthigen umständen zu
beschreiben. 2) Bestimmte man diefe allmofen
meistens in brodt auf eine Woche, weniges in
geld und getreide (^). z) Theilte man die
allmofen in sommer-und winter-steuren ein, und
verstärkte die leztern wegen der harten jahrszeit.
4) Man machte keine betrachtung desjenigen, fo
zur Wohnung, kleidung und wärme dienet. Diefe
artikel, samt den unvermutheten zufälleu, wurden

den gemeinden überlassen, um aus ihren ein-
künften dafür zu sorgen, s) Die alten und un-
vermöglichen armen, wie nicht weniger die an
kiudern zahlreichen haushaltnngen wurdcn vorzüglich

in betrachtnng gezogen. 6) Endlich fuchte
man zwcene gleich gefährliche gegenfäze auszuweichen

; uemlich: die dürftigen ohne genügsamen
be fand zu lassen, oder denselben allzureichlich
beyzustehn.

I 4 Nach

(') Zu onfauq des j.chrcö ,761 ward aus verschiedenen
bttrachtimacn die eiitrjchtimg des brodt« in getreid verwan»

delt.
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Nachdem man hierauf die bilanz über die cassa
und die allmofen gezogen, befand die Direktion
sich im stände, die Mildthätigkeit auf eine grössere
anzahl von gemeinden auszudehnen. Man befchloß
alfo, 14 frifche gemeinden einzuladen, daß ße
sich diefe hülfe zu nuze machten.

Von diefen gemeinden bedankten sich achte,weil sie sich im stände befänden, ihren dürftigenfelbst beyzustehn, und verfprachen, diefelben vondem bettel-geläufe abzuhalten; sie bathen aber
um rath und arbeit für ihre armen. Die fechsandern gemeinden nahmen das anbieten der
Direktion mit dank an.

Nachdem die allmofen auf diefe weife bestimmtwaren, verfertigte man ein eigenes verzeichnißfur jedes dorf, und beschrieb alle Haushaltungen,denen man beystand leistete, mit allen umständen.Diefes verzeichniß ward dreyfach ausgefertiget;eines ward in ein befonders buch eingefchrieben;das zweyte dem Hr. Pfarrherrn des orts
zugesandt und das dritte follte in den Händen des
Direktoren verbleiben, dem die aussicht über diestsdorf empfohlen ist: von dessen Pflicht wiralfvbald das mehrere melden werden.

So bald alfo für die armen in den benachbarten
dorfschaften vorfehnng gethan war, zogen die

armen einwohner diestr stadt, die nur vvn der
täglichen arbeit leben, die aufmerkfamkeit derDirektion auf stch. Man berufte bey zo derfelben.

Nach-

dtlt, welches mm an dem ersten t,gc eines «den,n°„>ttes«uSamchtet wird.
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Nachdem von mann zu mann die benöthigten

Nachrichten eingezogen worden, wurden einigen

derselben kleine beysteuren ausgerichtet; verschiedenen

wurde versprochen die schulqelder für ihre

linder zu bezahlen; für andre bemühte man sich,

ihnen hülfe von dem orte ihres burgerrechtes zu

vcrfchaffen. Sie wurden auch alle verwarnet sich

des bettlens zu enthalten; im fall sie krank oder

bedürftig würden, sich bey einem der Direktoren

anzumelden; und damit, in erwartnnq einer wo«

chentlichen verfammlung, niemand inzwischen noth

leide, vergünstigte man den Direktoren, unter der

genehmhaltung des Präsidenten, in erheischenden

fällen kleine Handreichungen zu thun.

Weil aber alle Vorsorge der Direktion unnüz

seyn würde, wenn die gemeinden ihrer scits nicht

alles mögliche beytrügen; so erachtete man zwo

fachen nöthig: Erstlich/ die 21 gemeinden,
denen man beystand leistete, in 8 bezirke einzutheilen,

und einen jeden derselben, der besondern

aufsieht eines Direktor« zu unterwerfen, der in

seinem bezirke für die bewerkstelligung der genom-

menen Maaßregeln wachen follte. Zwexrens,
an jede gemeind umständliche verhaltungsvorfchrif-

ten auszufertigen, und dadurch dieselbe,? m den

stand zu sezen, allem getreulich nachzukommen,

was ihnen obliegen sollte.

Jn diesen verhaltungsschriften werden ihnen

regeln vorgeschrieben: 1) Zu Verordnung einiger

vorgesczten, die an jedem orte die befehle der All-

wvsendirektion in erfüllung brächten. 2) Die
Weife betreffend, wie die beysteuren und arbeiten

I 5 könn-






























































